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Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 15. Oktober 2022 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c161689 auch öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Es ist beabsichtigt, für ein Gebiet ungefähr zwi-
schen der Ulmenstraße im Westen, demWerks-
gelände von Mercedes-Benz im Osten, derzeiti-
gen Brachflächen südlich der Straße An der
Piwipp im Norden sowie der Hugo-Viehoff-Stra-
ße im Süden einen Bebauungsplan aufzustellen.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
sollen

am 25. Oktober 2022,
Beginn: 18:00 Uhr,
in der Aula der Realschule Ottweilerstraße
(Justus-Liebig-Realschule),
Ottweilerstraße 20,

im Rahmen einer Anhörung der Öffentlichkeit
vorgestellt und erörtert werden.
Hierzu sind alle an dieser Planung Interessierten
- dazu gehören auch Kinder und Jugendliche -
herzlich eingeladen.

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch folgende
öffentliche Verkehrsmittel erreichbar:
Straßenbahn Linien 705 und 707,
Haltestelle Essener Straße, Bus Linie 721,
Haltestelle Bankstraße

Die Unterlagen sind auch im Internet unter
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php einsehbar.
Hier besteht in der Zeit vom 18. Oktober 2022
bis 9. November 2022 ebenfalls die Möglichkeit
zur Äußerung.
Äußerungen, die per E-Mail-Versand erfolgen
sollen, können an bauleitplanung
@duesseldorf.de gerichtet werden.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie
über www.duesseldorf.de > Leben in Düsseldorf
> Planen, Bauen, Wohnen > Stadtplanungsamt >
Projektübersicht, anschließend bitte den jewei-
ligen Stadtbezirk und das jeweilige Projekt aus-
wählen. (Stadtbezirk 1)
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Jahresabschluss 2021 der Bädergesellschaft
Düsseldorf mbH
Die Gesellschafterversammlung der Bäderge-
sellschaft Düsseldorf mbH hat am 24.06.2022
den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers festgestellt und beschlossen,
den Jahresfehlbetrag der Bädergesellschaft
Düsseldorf mbH durch Entnahme aus der Kapi-
talrücklage auszugleichen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen
in der Verwaltung der Bädergesellschaft Düssel-
dorf mbH, Kettwiger Straße 50, 40233 Düssel-
dorf zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses ein-
schließlich des Lageberichts jeweils zum
31.12.2021 der Bädergesellschaft Düsseldorf
mbH nach handelsrechtlichen Grundsätzen
sowie die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführung gem. § 53 HGrG beauftragte
Quadrilog GmbHWirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hat am 28.04.2022 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

An die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH,
Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bäderge-
sellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und
der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Bäder-
gesellschaft Düsseldorf mbH, Düsseldorf, für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum
31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzla-
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresab-schlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-

Ein entsprechender Plan kann im v.g. Zeitraum
beim Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt
Düsseldorf, Brinckmannstr. 5, 40225 Düssel-
dorf, 4. Obergeschoss, während folgender Zei-
ten eingesehen werden: montags bis donners-
tags von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags
von 8.30 bis 13.00 Uhr.

Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn-
linien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn-
linien Nr. 704 und 706 – Haltestelle „Auf´m
Hennekamp", die Buslinien Nr. 780, 782, 785
– Haltestelle „Feuerbachstraße" und die S-
Bahnlinien S 1, S 6, S 68 - Haltestelle „D-Volks-
garten" erreichbar.

Die jeweils geltenden Regelungen und Maßnah-
men bezüglich der Corona-Pandemie-Situation
sind sowohl beim Besuch der o.g. Veranstaltung
als auch bei der Einsicht in die beim Stadtpla-
nungsamt einsehbaren Unterlagen zu beachten.

Düsseldorf, 4. Oktober
61/12-B-01/026

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag
Orzessek-Kruppa
(Amtsleiterin)


